
der Beschuldigte der Tat hinreichend 
verdächtig ist

— der Geschädigte auf sein Recht zur Stel
lung des Schadenersatzantrages hinge
wiesen wurde oder ob die Notwendig
keit besteht, Schadenersatzansprüche 
selbständig geltend zu machen

— eine angeordnete Untersuchungshaft 
oder andere Zwangsmaßnahmen' weiter 
aufrechterhalten werden müssen

— die differenzierte Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte gesichert wurde

— die Ursachen und Bedingungen der dem 
Beschuldigten zur Last gelegten strafba
ren Handlungen aufgedeckt und mit 
welchem Erfolg Maßnahmen zu ihrer 
Beseitigung eingeleitet worden sind

— Gründe für eine Einstellung oder die 
Voraussetzungen für die Übergabe an 
ein gesellschaftliches Gericht vorliegen

— welches Gericht sachlich und örtlich für 
die Anklageerhebung oder die Beantra
gung des Strafbefehls zuständig ist. 
Nach dieser Prüfung trifft der Staats

anwalt eine der in § 147 genannten Ent
scheidungen. Außer den Entscheidungs
möglichkeiten, die bereits das Untersu
chungsorgan hätte, stehen ihm noch die 
Rückgabe der Sache an das Untersuchungs
organ zwecks Durchführung von Nacher
mittlungen, die Erhebung der Anklage — 
einschließlich Antrag auf Durchführung 
eines beschleunigten Verfahrens, die Bean
tragung eines Strafbefehls sowie die Ab
gabe der Sache zur weiteren Strafverfol
gung an einen anderen Staat zu.

Die Einstellung durch den Staatsanwalt 
Der Staatsanwalt kann das Ermittlungsver
fahren einstellen, wenn sich die Beschul
digung oder der Verdacht einer Straftat 
nicht als begründet erwiesen hat (§ 148 
Abs. l Ziff. 1). Das trifft zu, wenn der fest
gestellte Sachverhalt keine Straftat ist oder 
festgestellt wurde, daß die Straftat nicht 
von dem Beschuldigten begangen wurde. 
Der Staatsanwalt stellt das Ermittlungs
verfahren dann ein, wenn er es selbst 
durchgeführt hatte (§ 88 Abs. 3),- wenn der 
Generalstaatsanwalt ihm die ausschließli
che Einstellungsbefugnis Vorbehalten 
hatte (§ 141 Abs. 2) oder wenn das Unter
suchungsorgan die Einstellung fehlerhaft 
unterlassen hatte.

Von der entsprechenden Gesetzesva
riante sind zum anderen diejenigen Fälle 
erfaßt, bei denen nicht geklärt werden 
konnte, ob es sich in der Sache überhaupt 
um eine Straftat handelte bzw. ob der Be
schuldigte es war, der die festgestellte 
Straftat verübte. Diese Fälle sind der aus
schließlichen Einstellungsbefugnis des 
Staatsanwalts Vorbehalten, damit er prü
fen kann, ob vom Untersuchungsorgan tat
sächlich alle Möglichkeiten zur Klärung 
ausgenutzt wurden.

Der Staatsanwalt kann das Ermittlungs
verfahren auch einstellen, wenn die gesetz
lichen Voraussetzungen der Strafverfol
gung fehlen (§ 148 Abs. 1 Ziff. 2). Dieser 
Einstellungsgrund berücksichtigt u. a., daß 
gesetzliche Voraussetzungen der .Strafver
folgung auch nach Übergabe der Sache an 
den Staatsanwalt wegfallen können, z. B. 
wenn der Berechtigte erst in diesem Sta
dium des Ermittlungsverfahrens einen not
wendigen Strafantrag zurücknimmt.

Der Staatsanwalt kann das Ermitt
lungsverfahren ferner einstellen, wenn 
nach den Bestimmungen des StGB von 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit abgesehen werden kann (§ 148 
Abs. 1 Ziff. 3). Der Einstellung auf dieser 
besonderen Grundlage liegen Sachverhalte 
zugrunde, die zu einem gerichtlichen 
Schuldspruch führen können, aber bereits 
im Ermittlungsverfahren so eindeutig ge
klärt sind, daß es nicht erforderlich ist, die 
Sache erst durch das Gericht abschließen 
zu lassen. Da dies eine wichtige rechtspoli
tische Entscheidung ist (und ihr zum Teil 
lediglich Kann-Bestimmungen des StGB — 
z. B. bei Notstands- und Nötigungsexzeß ge
mäß §§18, 19 StGB — zugrunde liegen), 
wurde sie allein dem Staatsanwalt als dem 
staatlichen Ankläger Vorbehalten.

Der Staatsanwalt kann das Ermitt
lungsverfahren schließlich auch dann ein
stellen, wenn der Beschuldigte wegen einer 
anderen Straftat rechtskräftig verurteilt ist 
und die zu erwartende Strafe neben der 
rechtskräftig verhängten nicht ins Gewicht 
fällt (§ 148 'Abs. 1 Ziff. 4), wenn z. B. der 
Beschuldigte wegen schweren Raubes eine 
Freiheitsstrafe verbüßt und das nunmeh
rige Ermittlungverfahren ergeben hat, daß 
von ihm auch ein Fahrraddiebstahl verübt 
wurde.
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